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Gesetz betreffend die Einführung der Bundesgesetze über die Kranken-, die Unfall- 

und die Militärversicherung (EG KUMV) - Vernehmlassung 

 

 

Sehr geehrter Frau Regierungsrätin Allemann 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die EVP dankt Ihnen für die Möglichkeit, zum vorliegenden Entwurf des EG KUMV Stellung beziehen 

zu dürfen. Für die EVP steht dabei die Umsetzung der vom Grossen Rat am 4. September 2013 

überwiesenen Motion Bhend/Löffel „Das System der Krankenkassenprämienverbilligungen muss 

gerechter gestaltet werden“ im Vordergrund. Die EVP erachtet die Forderung, wonach bei der 

Berechnung der Prämienverbilligung Konkubinatspaare und verheiratete Paare gleichbehandelt 

werden sollen, und dies unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, als eine 

Selbstverständlichkeit. 

 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehene Umsetzung für im gleichen Haushalt lebende 

Konkubinatspaare mit mindestens einem gemeinsamen Kind ist das absolute Minimum. Nach 

Ansicht der EVP ist eine Gleichbehandlung zwischen Ehe- und Konkubinatspaaren auch bei Paaren 

ohne Kinder durchzusetzen. Dem Umstand, dass sich Konkubinatspaare mit den Daten der 

Einwohner- und Steuerbehörden nicht in allen Fällen feststellen lassen, soll mit der Einführung einer 

Selbstdeklaration soweit wie möglich begegnet werden.  

 

Natürlich besteht die Gefahr, dass aufgrund von Falschdeklarationen nicht alle Konkubinatspaare 

erfasst werden können. Im Gesetz sollen deshalb Sanktionsmöglichkeiten für falsche Angaben 

vorgesehen werden. Wir weisen darauf hin, dass Selbstdeklarationen auch in anderen Bereichen 

(zum Beispiel Steuererklärungen, Sozialhilfe, Stipendiengesuche etc.) angewandt werden und somit 

eine gängige Praxis darstellen. 

 

Allfällige Schwierigkeiten bei der Definition des Konkubinatsbegriffs dürfen nicht dazu führen, dass 
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die Gleichbehandlung mit Ehepaaren nicht so weit wie möglich angestrebt wird. Die EVP ersucht 

deshalb den Regierungsrat, eine pragmatische Lösung zu finden, um das Prinzip der 

Gleichbehandlung im grösstmöglichen Masse zu realisieren. 

 

Für die Berücksichtigung unseres Anliegens danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

EVP Kanton Bern 

 

 

Co-Geschäftsführer EVP BE 


